
 

 

 

Bildungszentrum Oberjosbach  
in Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft  

Nahrung-Genuss-Gaststätten 

 
 

Seminar für Betriebsräte der 
norddeutschen 

Süßwarenindustrie 
 

Zusammenarbeit von 
Betriebsrat und Gewerkschaft 

im Betrieb 
 

23.-24.11.2023 

Seminar-Nr.: 23-4790 

 

Intercity Hotel Hannover 

 
Themen 
 

Die Rolle der Gewerkschaft im Betrieb 

• Stellung der Gewerkschaften im Betrieb 
und ihr Zutrittsrecht in den Betrieb 

• gewerkschaftliche Betätigung von 
Mitgliedern des Betriebsrats, der JAV und 
der SBV 

• Teilnahme der Gewerkschaft an Sitzungen 
des Betriebsrats und an 
Betriebsversammlungen 

• Wahrnehmung der Interessen der 
Gewerkschaftsmitglieder unabhängig vom 
BetrVG 

 
Die Bedeutung von Tarifverträgen in 
tarifgebundenen und -ungebundenen 
Betrieben 

• Überwachung der geltenden Tarifverträge 
durch den Betriebsrat 

• Stellenwert der Tarifverträge gegenüber 
Betriebsvereinbarungen und die 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 

• Mitbestimmung des Betriebsrats in Fragen 
betrieblicher Lohngestaltung 

• Handlungsmöglichkeiten des Betriebsrats 
bei der Eingruppierung der Beschäftigten 

 

Referent*innen 

Finn Petersen – Gewerkschaft NGG 
Marcel Mansouri – Gewerkschaft NGG 
Jeanine Weigel – Gewerkschaft NGG 

 

Anmeldung 

Seminar-Nr. 23-4790, 23.-24.11.2023 in Hannover 

 

  



 

 

 

Teilnahmebeitrag  

Seminargebühr (Arbeitsmaterial,  
Tagungspauschale, Seminarleitung,  

-durchführung und -organisation) 360,— € 

Unterkunft und Verpflegung 274,— € 

 

Das Seminar beginnt am Donnerstag,  
dem 23. November 2023 um 12.00 Uhr und endet 
am Freitag, dem 24. November 2023 mit dem 
Mittagessen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarort 

Intercity Hotel Hannover 

Rosenstraße 1 
30159 Hannover 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Voraussetzungen für die 
Seminarteilnahme 

Wir bitten nach ordnungsgemäßem Entsendungs-
beschluss um eine schriftliche Anmeldung. Die An- 
und Abreise ist individuell zu organisieren. Sie 
richtet sich nach der betrieblichen 
Reisekostenregelung und ist ebenfalls vom 
Arbeitgeber zu zahlen. 

Teilnahmevoraussetzung für Betriebsratsmitglieder 
ist ein ordnungsgemäßer Beschluss des Gremiums 
und eine rechtzeitige Mitteilung an den 
Arbeitgeber. Für die Teilnahme an dieser Schulung 
besteht gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG ein Anspruch auf 
Freistellung, Gehaltsfortzahlung und 
Kostenübernahme durch den Arbeitgeber. 

 

Veranstalter des Seminars ist der  
Verein Bildung und Beruf e.V., Hamburg 

 


